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seine Feuerwehruniform zu holen, den Brand gemeldet und 
sich dann an den Löscharbeiten beteiligt.

Am 14. August 1982 ärgerte sich der Angeklagte erneut 
über seine Freundin. Deshalb zündete er in der Flur Kr., wo
hin er mit seinem Krad gefahren war, auf Schwad liegendes, 
der LPG B. gehörendes Stroh an und verließ den Tatort. Der 
entstandene Brand vernichtete das Stroh sowie noch auf dem 
Halm stehenden Winterweizen im Gesamtwert von 19 738 M 
und griff schließlich auch auf ein angrenzendes Feld der 
LPG K. über, wodurch nochmals für Futterzwecke vorgese
henes Weizenstroh im Wert von 12 600 M vernichtet wurde.

Noch am gleichen Tage setzte der Angeklagte, nachdem er 
festgestellt hatte, daß seine Freundin immer noch nicht zu 
Hause war, eine mitten im Wald stehende, der Jagdgesell
schaft N. gehörende Wildfütterungsanlage in Brand. Dadurch 
entstand ein Schaden in Höhe von 2 500 M.

Aus dem gleichen Motiv wie bei den vorangegangenen 
Handlungen zündete der Angeklagte am 15. August 1982 in 
der Flur B. auf Schwad liegendes Weizenstroh an und verur
sachte dadurch einen Schaden in Höhe von 765 M.

Da am 16. August 1982 die Differenzen des Angeklagten 
mit seiner Freundin noch nicht behoben waren, entschloß er 
sich, erneut einen Brand zu legen. Mit seinem Feuerzeug setzte 
er den Schuppen des Bürgers Z. in Brand. Es entstand ein 
Schaden in Höhe von 2 450 M.

In allen Fällen beteiligte sich der Angeklagte an den 
Löscharbeiten.

Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreisge
richt den Angeklagten wegen Brandstiftung (Verbrechen ge
mäß § 185 Abs. 1 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von vier Jah
ren sowie zur Schadenersatzzahlung.

Gegen diese Entscheidung richtet sich der zuungunsten des 
Angeklagten gestellte Kassationsantrag des Präsidenten des 
Obersten Gerichts, mit dem eine gröblich unrichtige Strafe 
gerügt wird. Der Antrag hatte Erfolg.

Aus der Begründung:
Die Sachverhaltsfeststellungen und die durch das Kreisge
richt vorgenommene rechtliche Beurteilung werden vom Kas
sationsantrag nicht angegriffen. Der Senat hatte deshalb von 
diesen Feststellungen und der rechtlichen Beurteilung auszu
gehen.

Entscheidende Grundlage für die Strafzumessung bei 
Brandstiftungen ist die sich aus den objektiven und subjek
tiven Umständen ergebende Tatschwere.

Die objektive Schädlichkeit von Branddelikten bestimmt 
sich insbesondere nach
— der Art und Bedeutung des angegriffenen bzw. betroffenen 

Brandobjekts für den jeweiligen Betrieb oder Bereich der 
Volkswirtschaft;

— der Art und Weise der Brandlegung, den angewandten 
Mitteln und Methoden;

— den durch den Brand tatsächlich herbeigeführten bzw. 
möglichen Folgen für Menschen und Sachwerte, soweit 
diese vom Täter erkannt wurden oder zumindest hätten 
erkannt werden müssen;

— dem Grad der Gefährdung der allgemeinen Sicherheit und 
ggf. dem Grad der verursachten Allgemeingefahr.
Richtig hob das Kreisgericht in seiner Entscheidung her

vor, daß der Angeklagte durch sein Handeln einen erheblichen 
volkswirtschaftlichen Schaden verursachte. Es berücksichtigte 
jedoch nicht in genügender Weise alle die Schwere der 
Schuld des Angeklagten und die Gefährlichkeit seiner Hand
lungen bestimmenden Umstände.

Die richtige Charakterisierung der jeweiligen Straftaten 
als Kriterium für die im konkreten Fall erforderlichen Maß
nahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit setzt entspre
chend den in § 61 StGB festgelegten Grundsätzen voraus, alle 
objektiven und subjektiven Tatumstände in ihrem jewei
ligen Zusammenhang und ihrer Beziehung zu den vorhan
denen gesellschaftlichen Bedingungen herauszuarbeiten und 
zu bewerten. Die isolierte Betrachtung oder gar das Außer
achtlassen wesentlicher Umstände führt daher zu fehlerhafter 
Einschätzung und damit zu einer im Ergebnis den Erforder
nissen nicht entsprechenden Maßnahme der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit.

Ein solcher wesentlicher Umstand ist, daß der Angeklagte 
nicht nur eine, sondern innerhalb eines kurzen Zeitraums 
insgesamt fünf Brandstiftungen beging. Schon daraus wird 
deutlich, mit welch hoher Intensität er handelte. Welche er

hebliche Schuldschwere sein Verhalten aufweist, zeigt sich 
auch darin, daß er — wie das Kreisgericht richtig hervor
hob — trotz Kenntnis der durch sein Verhalten neben dem 
eingetretenen Schaden hervorgerufenen enormen Gefährdung 
konkreter Bereiche der Land- und Forstwirtschaft und der 
zum Löschen der Brände erforderlichen hohen Aufwendungen 
sich jeweils erneut entschloß, die Brandstiftungen zu begehen.

Dadurch, daß, Brandstiftungen durch einen Täter mehrfach 
begangen werden, erhöht sich dessen Schuld und die objek
tive Schwere des gesamten Handelns in beträchtlichem Um
fang. Der jeweils erneut und damit mehrfach gefaßte Tat
entschluß, die Tatsache, daß mehrfach Schaden verursacht 
wird, und die in jedem Fall neu hervorgerufene konkrete 
Gefährdung sind Umstände, die die Tatschwere in bedeuten
dem Maße beeinflussen. Handelt der Täter schließlich in 
Kenntnis solcher vorhandenen Fakten, die einen hohen 
Schaden bzw. die Vernichtung bedeutsamer Werte ermög
lichen oder gar herbeiführen, dann ist auch das ein Umstand, 
der seine Schuld erhöht (vgl. Bericht des Präsidiums an das 
Plenum des Obersten Gerichts zu Fragen des Beitrags der 
Rechtsprechung zur Vorbeugung von Havarien und Bränden 
sowie von Verletzungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
vom 1. Juni 1978, OG-Informationen Nr. 4/78, S. 22).

Dem Angeklagten war bei seinem Handeln jeweils bewußt, 
daß eine außerordentliche Trockenheit herrschte, daß sich 
deshalb die von ihm entfachten Brände schnell ausbreiten 
und einen enormen Schaden herbeiführen konnten. Das wird 
bei der Inbrandsetzung der mitten im Wald stehenden Wild
fütterungsanlage besonders deutlich. Ebenso war ihm bewußt, 
daß er durch sein Handeln wertvolle landwirtschaftliche 
Produkte vernichtete.

Die hier dargelegten, die Schwere des gesamten Handelns 
des Angeklagten erhöhenden Umstände berücksichtigte das 
Kreisgericht nicht im erforderlichen Maße und sprach daher 
eine zu niedrige Freiheitsstrafe aus. Um die sozialistische 
Gesellschaft wirksam vor derartigen schweren Straftaten zu 
schützen, ist es im Hinblick auf die charakterisierte Tat
schwere geboten, mit einer wesentlich höheren Freiheitsstrafe 
zu reagieren, als sie das Kreisgericht ausgesprochen hat. Das 
Kreisgericht wird deshalb in der erneuten Hauptverhandlung 
auf eine Freiheitsstrafe von etwa sechs Jahren zu erkennen 
haben.

Das Urteil des Kreisgerichts war daher in Übereinstim
mung mit der Auffassung des Vertreters des Generalstaats
anwalts der DDR im Strafausspruch aufzuheben, und die 
Sache war an das Kreisgericht zurückzuverweisen.

§§196 Abs. 1 und 3 Ziff. 2, 200 Abs. 1 StGB; §§ 1, 7 Abs. 2, 
12 Abs. 2 StVO.
Zur Strafzumessung bei schwerem Verkehrsunfall mit Todes
folge infolge rücksichtslosen Verhaltens durch Trunkenheit. 
OG, Urteil vom 17. März 1983 - 3 OSK 3/83.

Der Angeklagte zeigte als Mechaniker eine vorbildliche Ar
beitsdisziplin und war stets einsatzbereit. Er erwarb 1981 
die Fahrerlaubnis der Klasse I. An Verkehrsunfällen war er 
bisher nicht beteiligt, auch Ordnungsstrafen wurden nicht 
gegen ihn ausgesprochen.

Am 14. August 1982 nahm der Angeklagte bis gegeh 24 Uhr 
alkoholische Getränke zu sich. Am folgenden Tag trank 
er zwischen 12 und 13 Uhr erneut alkoholische Getränke. Ge
gen 14 Uhr entschloß er sich, mit seinem Motorrad zur 
Tankstelle St.-Straße zu fahren. Trotz Kenntnis der Ge
schwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h befuhr er die 
T.-Straße mit ca. 50 km/h. Die Fahrbahn-, Witterungs- und 
Sichtverhältnisse waren gut.

Beim Durchfahren einer Rechtskurve fuhr der Angeklagte 
auf der Fahrbahnmitte, um an einem am rechten Fahrbahn
rand haltenden Pkw vorbeizufahren. In ca. 40 m Entfernung 
erkannte er den in seiner Fahrtrichtung links haltenden Pkw 
des Bürgers K. Durch die überhöhte Geschwindigkeit wurde 
der Angeklagte beim Durchfahren der Rechtskurve auf die 
linke Fahrbahnseite hinausgetragen. Dabei erfaßte er mit 
dem Krad den Bürger K., der am linken Vorderrad seines 
Pkw hockte, und dessen unmittelbar danebenstehenden Sohn. 
Durch den Zusammenstoß erlitten der Bürger K. tödliche Ver
letzungen und dessen Sohn Prellungen am rechten Fuß.

Beim Angeklagten wurde für den Zeitpunkt der Tat eine 
Blutalkoholkonzentration von 2,0 mg/g festgestellt.


